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Tempo 30 vor Kitas, Schulen und 
Behinderteneinrichtungen 

Wenn Autos schneller als 30 Stundenkilometer fahren, können besonders 
Kinder nur schlecht die Entfernung und den Gefährdungsgrad abschätzen. 
Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat diese Tatsache als Begründung 
genommen, um Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h vor Schulen 
zu ermöglichen. Mit einem heute beschlossenen Antrag wird der Senat 
aufgefordert, im Bereich von allgemeinbildenden Schulen und Kindergärten 
wie (abhängig von deren Betriebszeiten) anzuordnen und zugleich zu 
prüfen, an welchen Behinderteneinrichtungen dies ebenfalls sinnvoll wäre. 

Der verkehrspolitische Sprecher Ralph Saxe, 
der den Antrag auf den Weg gebracht hatte, 
rief in Erinnerung, dass früher Forderungen 
nach Tempo 30 nur Entrüstung und Kopf-
schütteln hervorriefen, heute jedoch Main-
stream sind. Erst vergangene Woche hat die 
Verkehrsministerkonferenz beschlossen, nicht 

nur vor Kindergärten, Schulen und Behinderteneinrichtungen Tempo 30 
einzuführen, sondern auch vor Krankenhäusern und Seniorenheimen. Auch 
wenn viele glauben, so Saxe, bei erlaubten 50 km/h schneller durch die 
Stadt zu kommen, geht letztlich die Sicherheit für alle vor, nicht nur für 
Kinder und Jugendliche. 

Für Ralph Saxe ist der vorliegende Antrag nur ein erster Schritt, mit dem 
die Koalitionsvereinbarung umgesetzt wird. Damit allerdings ist Bremen das 
erste Bundesland, das diese Geschwindigkeitsbegrenzungen umsetzt. 
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Was noch?
Aus der Fragestunde: 

Viele Fachleute aus 
dem Gesundheits-
bereich arbeiten 
ehrenamtlich in der 
gesundheitlichen 
Versorgung von Flücht-
lingen. Sie werden 
gezielt und unbürokra-
tisch eingesetzt, damit 
die Flüchtlinge unmittel-
bar davon erreicht 
werden. Dabei sind sie 
als „Verwaltungshelfer“ 
vertraglich eingebun-
den und damit auch 
unfallversichert. 


